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1. von Fahrgästen und von nicht fahrzeugführendem Personal 
bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel einschließlich 
der Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger 
Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen,

2. in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszentren 
(Malls) sowie in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen 
Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr,

3. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an religiös-kulti-
schen Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des Grundge-
setzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Berlin,

4. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von 
Patientinnen und Patienten sowie ihren Begleitpersonen 
unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizinische 
Behandlung dem nicht entgegensteht,

5.	 in	Krankenhäusern	 und	Pflegeeinrichtungen	von	Besuche-
rinnen und Besuchern sowie von Patientinnen und Patienten 
beziehungsweise Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern 
sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch 
empfangen.

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in geschlossenen Räu-
men zu tragen
1. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen,
2. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und 

Archiven,
3. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und 

ähnlichen der Sportausübung dienenden Räumen, außer 
während der Sportausübung,

4.	 in	der	beruflichen	Bildung	und	der	allgemeinen	Erwachse-
nenbildung,

5. in Schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Aus-
nahme des Unterrichtes und der außerunterrichtlichen sowie 
ergänzenden Förderung und Betreuung,

6. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in 
Büro- und Verwaltungsgebäuden, es sei denn, sie halten sich 
an einem festen Platz auf oder können den Mindestabstand 
von 1,5 Metern einhalten,

7. in Aufzügen,
8. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 

in geschlossenen Räumen,
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Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 
und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom  
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, verord-
net der Senat:

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2- 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 

14. Dezember 2020, verkündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechts-
verordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt 
durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. 
S. 764) geändert worden ist, und nachträglich im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 1463) bekannt gemacht, die zu-
letzt durch Verordnung vom 12. Januar 2021 (GVBl. S. 26) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 4 wie folgt gefasst:

„§ 4   Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen- 
Bedeckung“

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

„Soweit nach dieser Verordnung oder auf Grund dieser Ver-
ordnung	 die	 Pflicht	 zum	Tragen	 einer	Mund-Nasen-Bede-
ckung besteht, kann auch eine medizinische Gesichtsmaske 
nach Absatz 6 getragen werden.“

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:
„(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser 

Verordnung ist eine aus speziellen Materialien hergestellte 
Maske, die den Anforderungen der europäischen Norm EN 
14683:2019+AC:2019 entspricht oder die den Anforderun-
gen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 ent-
spricht, wobei die Maske jedenfalls nicht über ein Ausatem-
ventil verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.“

3. § 4 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4 
Medizinische Gesichtsmaske  
und Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist in geschlossenen 
Räumen zu tragen

Vierte Verordnung
zur Änderung der 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 20. Januar 2021
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Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt unbe-
schadet von § 4 Absatz 4 nicht für Teilnehmende an Versamm-
lungen unter freiem Himmel, die als Aufzug unter ausschließli-
cher Nutzung von Kraftfahrzeugen durchgeführt werden. § 17a 
Absatz 2 des Versammlungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), das 
zuletzt durch Artikel 150 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, steht dem Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz nicht entgegen.“

6.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Einrichtungen der Kindertagesförderung sind ge-

schlossen. Alle Einrichtungen der Kindertagesförderung bieten 
einen Notbetrieb für die durch die Schließung betroffenen Eltern 
an,	die	zur	Ausübung	ihrer	beruflichen	Tätigkeit	mangels	ande-
rer Betreuungsmöglichkeiten dringend auf eine solche Betreu-
ung ihrer Kinder angewiesen sind und mindestens ein Elternteil 
in	systemrelevanten	Bereichen	beruflich	tätig	ist.	Ebenfalls	die	
Notbetreuung in Anspruch nehmen können Alleinerziehende, 
die keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können 
und Eltern, bei denen aus besonderen dringenden pädagogi-
schen Gründen eine Betreuung erforderlich ist. Die für Jugend 
und Familie zuständige Senatsverwaltung regelt Näheres zum 
Verfahren der Notbetreuung und deren Inanspruchnahme. Sie 
kann dabei über die Vorgabe nach Satz 1 und 2 hinaus allgemei-
ne Obergrenzen für die maximale Inanspruchnahme der Notbe-
treuung in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ein-
schließlich des Verfahrens zur Umsetzung dieser Obergrenzen 
vorgeben. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Angebo-
te	der	Kindertagespflege.“

7. In § 19 Satz 1 werden nach dem Wort „Bibliotheken“ die Wörter 
„im Abholungsmodell“ eingefügt.

8. § 21 wird wie folgt gefasst:
„§ 21 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende  
aus dem Ausland; Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem 
Ausland in das Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem 
zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 
Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten 
Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind ver-
pflichtet,	sich	unverzüglich	nach	der	Einreise	auf	direktem	Weg	
in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Ab-
sonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für 
einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort 
abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein 
anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. 
Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum 
nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht 
ihrem Haushalt angehören. Die unverzügliche Durchreise auf 
direktem Weg ohne Übernachtung in einem Risikogebiet gilt 
nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 1.
(2)	Die	von	Absatz	1	Satz	1	erfassten	Personen	sind	verpflich-

tet, das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informie-
ren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach 
der Einreise bei ihnen auftreten.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 
Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige 
Gesundheitsamt.“

9. § 22 wird wie folgt gefasst:
„§ 22 

Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne
(1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind,

1. Personen, die nur zur Durchreise in das Land Berlin einrei-
sen; diese haben das Gebiet des Landes Berlin auf dem 
schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzu-
schließen, oder

9. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 8 genannten An-
lässe	hinaus	in	einem	bereichsspezifischen	Hygienerahmen-
konzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 
erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist.

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien zu tragen
1. im öffentlichen Raum

a) auf Märkten,
b) in Warteschlangen,
c) auf Parkplätzen,
d) auf Bahnsteigen und an Haltestellen,
e) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten 

Bereichen und
f) unbeschadet des Buchstaben e auf Gehwegen vor Ge-

bäuden, in denen sich vom Gehweg aus direkt zu betre-
tende Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungs- und 
Handwerksbetriebe	befinden;

dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außer-
halb von Fußgängerbereichen; für die Nutzung geschlosse-
ner Fahrzeuge gilt Absatz 1 Nummer 1; und

2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 
unter freiem Himmel nach Maßgabe des § 10 Absatz 2.

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Na-
sen-Bedeckung im Freien an Orten zu tragen, an denen der Min-
destabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der Regel nicht eingehal-
ten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen 
belebten Straßen und Plätzen.
(4)	Die	Pflicht	zum	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmas-

ke oder einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht
1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2. für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinig-
ten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine 
medizinische Gesichtsmaske oder Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen können,

3. für Personen, bei denen durch andere Vorrichtungen, die 
mindestens die in § 1 Absatz 5 oder Absatz 6 niedergelegten 
Anforderungen erfüllen, die Verringerung der Ausbreitung 
übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel und Aerosole be-
wirkt wird,

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, 
die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen, 
oder

5.	 soweit	 in	 einem	 bereichsspezifischen	 Hygienerahmenkon-
zept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 erlas-
senen Rechtsverordnung weitere Ausnahmen vorgesehen 
sind.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „50“ 

ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „50“ durch die Angabe „20“ 

ersetzt.
c) Absatz 3 Nummer 1 wird folgender Halbsatz angefügt:

„diese sind spätestens zwei Werktage vor der geplanten 
Durchführung dem zuständigen Ordnungsamt anzuzeigen, 
wenn mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
wartet werden, es sei denn, dass die Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften ein Hygienekonzept etabliert ha-
ben, welches dem aktuellen Hygienerahmenkonzept der für 
Kultur zuständigen Senatsverwaltung entspricht oder über 
dessen Bestimmungen hinausgeht,“

5. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Teilnehmenden an 

Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und 
Artikel	26	der	Verfassung	von	Berlin	zu	tragen.	Die	Pflicht	zum	
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d)	 der	Funktionsfähigkeit	der	Rechtspflege,
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung 

und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kom-
munen,

f) der Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane des Bun-
des und der Länder,

g) der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung 
durch Polizeibehörden

h) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen 
Union und von internationalen Organisationen oder

i) der Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen
zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Person oder das Organ, die oder das die Einreise veranlas-
sen, zu bescheinigen,

2. Personen, die in das Land Berlin ein- oder zurückreisen auf 
Grund
a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Gra-

des, des nicht dem gleichen Haushalt angehörigen Ehe- 
oder Lebenspartners oder der -partnerin oder zur Wahr-
nehmung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder 
Umgangsrechts,

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder
c)	 des	Beistands	oder	zur	Pflege	schutz-	oder	hilfebedürfti-

ger Personen,
3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatz-

gleichen	Verpflichtungen	aus	dem	Ausland	zurückkehren,
4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig 

und	unaufschiebbar	beruflich	veranlasst,	wegen	 ihrer	Aus-
bildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet aufge-
halten haben oder in das Bundesgebiet einreisen; die zwin-
gende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftragge-
ber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung 
und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen 
durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert wer-
den oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme 
an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind,

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet 
zurückreisen und die unmittelbar vor Rückreise in ihrem 
Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchge-
führt haben, sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der  

Bundesrepublik Deutschland und der betroffenen na-
tionalen Regierung vor Ort besondere epidemiologi-
sche Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für 
einen Urlaub in diesem Risikogebiet getroffen wurden  
(siehe Internetseite des Auswärtigen Amtes unter  
www.auswaertiges-amt.de sowie des Robert Koch-Ins-
tituts unter www.rki.de),

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der 
Nichterfüllung	 der	 Verpflichtung	 nach	 §	 21	Absatz	 1	
Satz 1 nicht entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infek-
tionsrisikos eine Reisewarnung unter https://www.aus-
waertigesamt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und- 
sicherheitshinweise für die betroffene Region ausgespro-
chen hat, oder

7. Personen, die im Rahmen der künstlerischen Berufsaus-
übung	auf	der	Grundlage	vertraglicher	Verpflichtungen	 im	
Land Berlin an Proben oder Veranstaltungen in Oper, Thea-
ter, Tanztheater oder Konzert teilnehmen.

Satz 1 gilt nur für Personen, welche die sich aus § 3 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Einrei-
severordnung	für	sie	geltenden	Pflichten	erfüllt	haben	und	das	
ärztliche Zeugnis oder Testergebnis über das Nichtvorliegen 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden im Land Berlin 
oder in einem Risikogebiet und bei Einhaltung angemesse-
ner Schutz- und Hygienekonzepte
a) Personen, deren Tätigkeit für die Gewährleistung über-

lebenswichtiger medizinischer Versorgung, insbesonde-
re im Bereich Transplantationsmedizin, zwingend erfor-
derlich und unabdingbar ist, und dies durch den 
Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt 
wird,

b)	 Personen,	 die	 beruflich	 bedingt	 grenzüberschreitend	
Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, 
per Schiff oder per Flugzeug transportieren,

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, 
Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Besat-
zung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen oder Bussen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit.

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in 
den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarian-
ten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Co-
ronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (eBAnz. AT 
13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten 
haben, sind von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst
1. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden

a) Personen, die einreisen auf Grund des Besuchs von Ver-
wandten ersten Grades, des nicht dem gleichen Haushalt 
angehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder der -partne-
rin oder zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder ge-
teilten Sorge- oder Umgangsrechts,

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte hochrangige Mitglieder des diplomatischen und 
konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und 
Regierungen oder

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
und vorbehaltlich Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und Satz 2 Personen,
a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz haben und die sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in einem Risi-
kogebiet begeben und regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenz-
pendler),

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die 
sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsaus-
übung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in das 
Land Berlin begeben und regelmäßig, mindestens ein-
mal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger);

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung ange-
messener Schutz- und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen.

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in 
den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarian-
ten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Co-
ronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 21 
Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbe-
sondere	 Ärztinnen	 und	 Ärzte,	 Pflegekräfte,	 unterstüt-
zendes medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreu-
ungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c)	 der	Pflege	diplomatischer	und	konsularischer	Beziehun-

gen, insbesondere als Mitglieder des diplomatischen 
und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen 
und Regierungen,
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nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorge-
nommen worden sein. Der zu Grunde liegende Test muss die 
Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter 
der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht 
sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens 
zehn Tage nach Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 wird für die 
Dauer, die zur Durchführung eines Tests oder zur Einholung 
eines ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 1 erforderlich ist, aus-
gesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines er-
neuten Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzu-
suchen, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symp-
tome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksver-
lust auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 22 
Absatz 4 Nummer 3 fallen, entsprechend.“

11. Dem § 27 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird er-

mächtigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des 
§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und Infek-
tionsschutzmaßnahmen für Arbeitsstätten, Arbeitsräume und 
Arbeitsplätze im Sinne von § 2 Absatz 1, 3 und 4 der Arbeits-
stättenverordnung vom 12. August 2003 (BGBl. I S. 2179), die 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3334) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung festzulegen.“

12. § 29 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5.  entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 Num-
mer 1 erster Halbsatz oder Nummer 2 oder entgegen 
§ 10 Absatz 2 Satz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung 
oder medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Aus-
nahme nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 zweiter Halbsatz, 
Absatz 4 oder § 10 Absatz 2 Satz 2 vorliegt,“

b) In den Nummern 46 bis 48 wird jeweils die Angabe „nach 
§ 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes“ gestrichen.

c) Die Nummern 49a bis 50 werden aufgehoben.
d) In Nummer 51 werden die Angaben „Satz 7“ und „nach § 2 

Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes“ gestrichen.
e) Nummer 52 wird wie folgt gefasst:

„52.  entgegen § 22 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 4 eine Bescheinigung nicht 
wahrheitsgemäß ausstellt,“

13. In § 31 wird die Datumsangabe „31. Januar“ durch „14. Febru-
ar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Januar 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege	und	Gleichstellung

einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb 
von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesund-
heitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das Testergebnis 
nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzu-
bewahren.

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in 
den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarian-
ten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Co-
ronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 21 
Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des 

NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Part-
nerschaft für den Frieden (PfP-Truppenstatut) und des Trup-
penstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach 
Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen 
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am 
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 
zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche 
Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-
dung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die 
einer Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 
sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Aus-
übung ihrer Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber zeigt die 
Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei dem zuständigen 
Gesundheitsamt an und dokumentiert die ergriffenen Maß-
nahmen nach Satz 1. Das zuständige Gesundheitsamt hat die 
Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu überprüfen.

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus können in begründeten 
Fällen durch das zuständige Gesundheitsamt Befreiungen von 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 zugelassen werden, sofern dies unter Ab-
wägung aller betroffenen Belange und epidemiologischer As-
pekte vertretbar ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genannten 
Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 
Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. Die in Absatz 1 
Nummer 2 und in den Absätzen 2 bis 5 genannten Personen ha-
ben zur Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder 
ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen nach 
Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 
und Geschmacksverlust auftreten.

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, die sich nach ihrer 
Einreise in das Land Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-
gung	befinden,	soweit	die	Verpflichtungen	nach	§	21	Absatz	2	
durch eine andere Stelle wahrgenommen werden. Die Unter-
bringung in behördlicher Betreuung hat unter Einhaltung der 
Vorgaben der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung und 
des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes zu erfolgen.

10. § 23 wird wie folgt gefasst:
„§ 23 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne
(1) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 endet frühes-

tens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person 
über ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis hinsichtlich des 
Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in 
deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und sie 
dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem zustän-
digen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegt.

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Ab-
satz 1 zu Grunde liegende Testung muss mindestens fünf Tage 
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Es wird bekannt gegeben, dass das am 3. Dezember 2020 in Kraft 
getretene Gesetz zum Ersten Medienänderungsstaatsvertrag gemäß 
dessen § 2 Absatz 2 Satz 1 am 1. Januar 2021 außer Kraft getreten ist.

Berlin, den 13. Januar 2021

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Michael  M ü l l e r

Bekanntmachung
über das Außerkrafttreten des Gesetzes 

zum Ersten Medienänderungsstaatsvertrag vom 2. Dezember 2020



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 5      23. Januar 2021 51



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 5      23. Januar 202152


	Inhalt
	Vierte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 20. Januar 2021
	Bekanntmachung über das Außerkrafttreten des Gesetzes zum Ersten Medienänderungsstaatsvertrag vom 2. Dezember 2020


